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Badischer Landtag, Weimarer Republik

Gemäß der badischen Verfassung vom 21. März 1919 wurde der

Landtag für eine Wahlperiode von vier Jahren vom Volk gewählt. Eine

vorzeitige Auflösung war nur durch Volksabstimmung möglich. Der

Landtag selbst und die Regierung konnten dies nicht erzwingen. Im

Gegensatz zu anderen deutschen Landtagen besaß der badische

das Recht zur Wahl aller Minister. Außerdem wählte er jährlich den

Präsidenten des Ministeriums, den sogenannten Staatspräsidenten,

aus seiner Mitte. Zudem konnte der Landtag das ganze Ministerium

und einzelne Minister durch Mehrheitsbeschluss abberufen. Ihm oblag

die Gesetzgebung. Nur bei nichtversammeltem Landtag konnte die

Regierung Notverordnungen erlassen. Schließlich besaß der Landtag

das Recht zur Ministeranklage bei qualifizierter Mehrheit.
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